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Kassel, am 12.08.2015

Zu Protokoll der Geschäftsstelle

In Sachen  Reinholz ./. Euroweb Internet GmbH

14c O 2/15

erweitere ich den Prozesskostenhilfeantrag vom 22.7.2015 für das Ordnungsmittelverfahren 
auf die Verfolgung folgender weiterer Verstöße

c)

Die Unterlassungsschuldnerin wirbt aber auf der Seite 

 https://www.euroweb.de/sites/default/files/pdf/faktenblatt_1.pdf  (Anlage)

nach wie vor damit, dass diese „rund 640“ Mitarbeiter und 32 Standorte habe.

Zugleich verstößt diese damit auch gegen das Verbot aus den Verfahren 34 O 5/12 und 34 O 32/12 
welches ihr die Bewerbung eines eigenen Rechenzentrums untersagt. Das „DataCenter“ in Plovdiv 
gehört nicht ihr und „DataCenter“ ist die Übersetzung von „Rechenzentrum“ ins englische.

In der Sache  34 O 5/12 hat das LG Düsseldorf bereits wegen einer anderen, weiteren Übertretung 
des Verbots eine Strafe von 500 (FÜNFHUNDERT) Euro gegen die Euroweb Internet GmbH 
verhängt, so dass auch hier von einem besonders dreisten Verstoß auszugehen ist.

Darüber hinaus veröffentlicht die Unterlassungsschuldnerin in dem Dokument Umsatzzahlen, die 
nicht mit denen für die Jahre 2010 und 2011 aus der Versicherung an Eides statt des Daniel 
Fratzscher aus dem Verfahren 16 O 104/15 und deren Geschäftsberichten für die Jahre 2007 und 
2009 in Übereinstimmung zu bringen sind. Zudem behauptet die Unterlassungschuldnerin in dem 
Dokument dass ein Daniel Fratzscher „geschäftsführender Gesellschafter“ der Euroweb Internet 
GmbH sei, was er nicht ist. Hierzu wird ein weiteres Verfahren einzuleiten sein.

Die  Unterlassungsschuldnerin wurde zuletzt am 11.7.2015 auf Unterlassung dieser Aussendung in 
Anspruch genommen, hat das Dokument aber nicht wie verlangt bis zum 12.7.2015 um 12:00 
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entfernt, es ist unverändert abrufbar.

d)

Die Unterlassungsschuldnerin wirbt mit der von Ihrer Webseite herunterladbaren Broschüre 
„Digitale Werbung für die Gastronomie“ auf Seite 17 wie folgt für sich:

„Seit Gründung im Jahr 2001 hat die Agentur ein flächendeckendes Servicenetz in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz mit über 30 Standorten und 600 Mitarbeitern 
aufgebaut.“

Die Unterlassungschuldnerin wurde am 11.8.2015 auf Unterlassung in Anspruch genommen weil 
der Broschüre ein Impressum fehlte.

Das bis dahin veröffentlichte Dokument wurde ausweislich der im Dokument enthaltenen Meta-
Daten am 10. März 2014 um 12:02 MESZ bearbeitet. Die beim Download fest gestellte sha1-
Prüfsumme (digitaler Fingerabdruck) war und ist c9e9215e5d00d0cd8ddde28402f67e69d945ffbb, 
das Dokument hatte 17 Seiten.

Am 12.8. wurde dieses Dokument in den Morgenstunden ersetzt.  Ausweislich der im neuen 
Dokument enthaltenen Meta-Daten am 12. August 2015 um 09:18 MESZ bearbeitet. Die beim 
Download fest gestellte sha1-Prüfsumme (digitaler Fingerabdruck) war und ist  
b59fc267ec5008377f899d74430585401cfdc6df, das Dokument hat jetzt 18 Seiten, denn es wurde 
um das Impressum ergänzt.

Nach wie vor enthält das Dokument auf Seite 17 die Passage 

„Seit Gründung im Jahr 2001 hat die Agentur ein flächendeckendes Servicenetz in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz mit über 30 Standorten und 600 Mitarbeitern 
aufgebaut.“

Die Unterlassungsschuldnerin hat mit der Erneuerung des Dokuments ganz eindeutig gezeigt, dass 
diese sich nicht an Recht und Ordnung halten will.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Unterlassungsschuldnerin im Jahr 2013 einen Gewinn von 1,8
Millionen Euro erzielte, was neben der Dreistigkeit und Beharrlichkeit des Verstoßes bei der 
Festlegung der Höhe der Ordnungsstrafe eine Rolle spielen sollte.

Jörg Reinholz
Kassel, am 12. August 2015


